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rkläaärung.

Soeben werde ch ÜUre die Zeitschriftenschau mM Histor
anrDucC 1910, 369 auf die Ausführungen ses in der Römischen
Quartalschrift 1909, Geschichte, S. 200 ff aufimerksam. Dazu habe
ich olgende onstatierungen machen. Der Anlass memner
Arbeit üDer das Trienter Rechtfertigunsdekret WAarTr die Preisauigabe,
weilche die Würzburger theolog Maı 1900 tellte
uf run melner Lösung wurde ich ZU Doctorexamen ugelas-
SC  - ach der ec bestehenden Promotionsordnung ich
das Rigorosum spätestens Sommer 1904 machen und meine Schrift
spätestens re nachher also br der gedruc VOT-

egen mMUuSsSsen In der olinung auf das Erscheinen der Aktenpu-
blikatıon lNess ich 1im Sommer 1904 die Y1S a  re verlängern.
Dann reilic konnte und wollte ich NIC mehr warten. November
906 machte ich das Rigorosum Neugierigen kann ich Ja Velr-
raten CUM aude — und chloss ann Dezember 007 meın
Manuskript definitiv ab AÄAus diesen Konstatierungen dürfte
klar hervorgehen, ass ich unter dem wang der Ausseren
mMSsStTande keine Schuld daran habe, WenNnn menme Arbeit
„verfrüht“ erschienen ist Danach sind auch die atze in der
Vorrede meıiner Schrift („Jahrelang warteie ich Deur-
teilen Ich N1IC 1Im entierntesten die Absicht, Präl ses
einen Vorwurf machen, als arbeite angsam dgl (janz
1im Gegenteil, ich besıtze histor Kenntnisse und eigene Erfahrung
CNUg, wIssen, ass erartig umtassende Quellenpublika-
tionen ange re der Arbeit erfordern. Ich bedauere darum ebhatt
das Missverständnis, das ich uUrc diese Sätze be1 ses an-—
ass habe ich das auch NUr 1m geringsten geahnt, würde
ich miıch anders ausgedrückt en Auf die übrigen Ausstellungen
Msgr ses gedenke ich anderer Stelle ausführlicher ZUFÜCGK=
zukommen.

Würzburg, den Maı 19'10'. Heiner


